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Beschlussvorschlag:

Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Lübtheen wird beschlossen.
 
 

Sachverhalt:

Seit dem 01.01.2020 gilt für das Medienhaus Nord eine neue Preisliste. Hierüber wurden 
wir anlässlich eines Besuches der Vertriebsleiterin des Landkreis-expresses am 
03.02.2020 informiert. Als Ergebnis der darauf erfolgten Prüfung werden wir den Vertrag 
mit dem Landkreis-express aus dem Jahr 1999 zum Jahresende 2020 kündigen. Die 
Kosten für die Veröffentlichungen würden sich bei Fortsetzung des Vertrages so drastisch 
erhöhen, dass wir nach einer Alternative suchen mussten. Diese ist erforderlich, um den 
Anforderungen für Veröffentlichungen nach Baugesetzbuch zu entsprechen. 
 
Nach einem Gerichtsurteil des OVG Lüneburg aus dem Jahre 2012 reicht eine 
Veröffentlichung nach BauGB nur im Internet nicht aus, da ein nicht unbeträchtlicher Teil 
der Bevölkerung sich dem privaten Gebrauch des Internets entzieht. Für diesen Teil der 
Bevölkerung wäre es von ganz beträchtlichem Nachteil, von diesen Informationen 
jedenfalls dann ausgeschlossen zu sein, wenn man den Publikationspfad „Internet“ als 
den einzig zulässigen – und nicht als einen von mehreren – aufzwingt. 
 
Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht des Landkreises LUP haben wir deshalb die 
früher bereits praktizierte Veröffentlichung in den Bekanntmachungskästen der Stadt 
wieder in die Hauptsatzung aufgenommen. 
 
Mit Schreiben vom 23.04.2020 haben wir die 2. Änderungssatzung der Kommunalaufsicht 
angezeigt. Diese hat am 08.05.2020 Verstöße gegen Rechtsvorschriften geltend 
gemacht. Diese betreffen

-          die Beschlussfassung im Umlaufverfahren
-          die Bekanntmachung im Internet und als Aushang



-          sowie eine Formvorschrift.
 
Mit der vorgelegten Änderung wurden diese Verstöße behoben. Eine nochmalige 
Beschlussfassung ist nunmehr erforderlich.
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen:
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 4.100 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung

00,00 €
Über/außerplanm. 
Auf./Aus.

Ja / Nein

Erträge 00,00 € Genehmigung Ja / Nein
Beiträge 00,00 € Produktsachkonto 11103.56351
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Stadt Lübtheen 
 
 
 
 

2. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Lübtheen 

 
 
 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777) wird nach Beschluss 
der Stadtvertretung vom …………………………… und nach Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 2.Änderungssatzung zur Hauptsatzung erlassen. 

 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
 
Der § 11 Öffentliche Bekanntmachungen der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
(1) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lübtheen, die durch 

Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch 
(BauGB) handelt, werden im Internet, zu erreichen über den Button „Bekanntmachungen“ auf 
der Homepage der Stadt unter der Adresse www.luebtheen.de , öffentlich bekannt gemacht. 
Daneben kann sich jedermann die Satzungen der Stadt unter der Bezugsadresse: „Stadt 
Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen“ gegen Entgelt zusenden lassen. Textfassungen der 
Satzungen werden am Verwaltungssitz in Lübtheen bereitgehalten oder liegen zur Mitnahme 
aus. Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der 
Bekanntmachung vermerkt.  

(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
Baugesetzbuchs (BauGB) werden bekanntgemacht durch Aushang in den 
Bekanntmachungskästen. Die Bekanntmachungskästen befinden sich: 
 
- Lübtheen: vor dem Grundstück Kirchenplatz 6 und am Rathaus Salzstraße 17 
- OT Jessenitz-Werk am Grundstück Platz des Friedens 4 
- OT Quassel an der Bushaltestelle gegenüber Pritzierer Straße 2 
- OT Probst Jesar vor Grundstück Probst Jesar. 37 
- OT Garlitz an der Kreuzung Hauptstraße 14  
- OT Brömsenberg am Grundstück Lübtheener Chaussee 2 
- OT Langenheide am Grundstück Postweg 5 
- OT Gudow am Grundstück Neu Lübtheener Straße 10 
- OT Gößlow an der Bushaltestelle gegenüber Hofstraße 26 
- OT Lübbendorf am Grundstück Mittelweg 31 
- OT Neuenrode am Grundstück Chausseeallee 1 
- OT Jessenitz am Gemeindehaus Kaarßener Straße 35 
- OT Volzrade am Grundstück Gutshausallee 17 
- OT Benz an der Bushaltestelle gegenüber Grundstück Zum Rögnitztal 5 B. 
 
Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage, wobei der Tag des Anschlags und der Tag der 
Abnahme nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Tages der 
Aushangfrist bewirkt. 
 
 
 



 
 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen, soweit sie nicht 
nach den Vorschriften des BauGB erfolgen, ist im Internet wie im Abs. 1 hinzuweisen. Die 
Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 

(4) Ist die öffentliche Bekanntmachung in der Form der Abs. 1-3 in Folge höherer Gewalt oder 
sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt diese durch Abdruck in der 
„Schweriner Volkszeitung“. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form nach des Abs. 
1-3 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lübtheen, ………………………. 
 
 
 
 
Lindenau 
Bürgermeisterin 
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2. Satzung zur Änderung der  
Hauptsatzung der Stadt Lübtheen 

 
 
 
 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. S. 777) wird nach Beschluss 
der Stadtvertretung vom …………………………… und nach Anzeige bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Lübtheen erlassen. 

 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
 
Der § 11 Öffentliche Bekanntmachungen der Hauptsatzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
(1) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Lübtheen, die durch 

Rechtsvorschriften vorgegeben sind, soweit es sich nicht um solche nach Baugesetzbuch 
(BauGB) handelt, werden im Internet, zu erreichen über den Button „Bekanntmachungen“ auf 
der Homepage der Stadt unter der Adresse www.luebtheen.de , öffentlich bekannt gemacht. 
Daneben kann sich jedermann die Satzungen der Stadt unter der Bezugsadresse: „Stadt 
Lübtheen, Salzstraße 17, 19249 Lübtheen“ gegen Entgelt zusenden lassen. Textfassungen der 
Satzungen werden am Verwaltungssitz in Lübtheen bereitgehalten oder liegen zur Mitnahme 
aus. Die Bekanntmachung und Verkündung ist mit Ablauf des 1. Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Satz 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird in der 
Bekanntmachung vermerkt.  

(2) Satzungen sowie sonstige öffentliche Bekanntmachungen aufgrund von Vorschriften des 
Baugesetzbuchs (BauGB) werden bekanntgemacht durch Aushang in den 
Bekanntmachungskästen. Die Bekanntmachungskästen befinden sich: 
 
- Lübtheen: vor dem Grundstück Kirchenplatz 6 und am Rathaus Salzstraße 17 
- OT Jessenitz-Werk am Grundstück Platz des Friedens 4 
- OT Quassel an der Bushaltestelle gegenüber Pritzierer Straße 2 
- OT Probst Jesar vor Grundstück Probst Jesar. 37 
- OT Garlitz an der Kreuzung Hauptstraße 14  
- OT Brömsenberg am Grundstück Lübtheener Chaussee 2 
- OT Langenheide am Grundstück Postweg 5 
- OT Gudow am Grundstück Neu Lübtheener Straße 10 
- OT Gößlow an der Bushaltestelle gegenüber Hofstraße 26 
- OT Lübbendorf am Grundstück Mittelweg 31 
- OT Neuenrode am Grundstück Chausseeallee 1 
- OT Jessenitz am Gemeindehaus Kaarßener Straße 35 
- OT Volzrade am Grundstück Gutshausallee 17 
- OT Benz an der Bushaltestelle gegenüber Grundstück Zum Rögnitztal 5 B. 
 
Die Dauer des Aushangs beträgt 14 Tage, wobei der Tag des Anschlags und der Tag der 
Abnahme nicht mitgerechnet werden. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des letzten Tages der 
Aushangfrist bewirkt. 
 
 



 
 

 
(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen, soweit sie nicht 

nach den Vorschriften des BauGB erfolgen, ist im Internet wie im Abs. 1 hinzuweisen. Die 
Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und 
Dienstsiegel zu vermerken. 

(4) Ist die öffentliche Bekanntmachung in der Form der Abs. 1-3 in Folge höherer Gewalt oder 
sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so erfolgt diese durch Abdruck in der 
„Schweriner Volkszeitung“. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form nach des Abs. 
1-3 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzungsänderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lübtheen, ………………………. 
 
 
 
 
Lindenau 
Bürgermeisterin 
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